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RS OGH 1956/9/19 1Ob489/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1956

Norm

ABGB §837 C

Rechtssatz

Der Teilhaber ( Hälfteeigentümer ) einer Eigentumsgemeinschaft, für die ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, kann

nicht selbst vom anderen Teilhaber rückständiges Benützungsentgelt ( Mietzins für ein im gemeinschaftlichen

Eigentum stehendes Bestandobjekt ) einklagen.
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